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Gemeinde Schechen, Landkreis Rosenheim; 
20. Flächennutzungsplanänderung und Bebauungsplan Nr. 41 "Energie-
werk Lohen"; 
Verfahren nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

 

die Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde gibt folgen-

de Stellungnahme ab: 

 

Planung 

Die Gemeinde Schechen plant östlich des Weilers Lohen, ca. 220 m entfernt 

vom südlichen Ortsrand von Schechen auf dem Grundstück Fl.Nr. 559T, Gmkg. 

Marienberg die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines 

Heiz- und Trocknungsgebäudes für die Wärmeversorgung von Lohen und von 

Teilen Schechens zu schaffen. Die geplante Anlage in Form eines Not-

/Spitzenlastkessels soll als Ergänzung der auf dem benachbarten Grundstück 

Fl.Nr. 486, Gmkg. Marienberg bestehenden Biomasseanlage dienen. Seit 2012 

werden in dieser Anlage naturbelassene Hackschnitzel verbrannt, um daraus 

Strom und Wärme zu erzeugen. Der erzeugte Strom wird laut Planungsunterla-

gen in das öffentliche Netz eingespeist, die entstehende Wärme nehmen ca. 10 

Haushalte in Lohen ab. Die INNergie GmbH will zukünftig ihr bestehendes 

Wärmenetz in Schechen nach Süden erweitern und die in der bestehenden Bio-

masseanlage entstandene Wärme zusätzlich abnehmen. 
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Der Planungsbereich ist laut Planungsunterlagen ca. 0,38 ha groß und im gültigen Flächennut-

zungsplan der Gemeinde als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Im Zuge der vorliegen-

den Flächennutzungsplanänderung ist die Darstellung einer Sonderbaufläche mit der Zweck-

bestimmung „Fernwärme/Energieerzeugung“ geplant.  

 

Bewertung 

Zu vorliegender Planung haben wir uns bereits mit Schreiben vom 12.09.2023 im Rahmen ei-

ner Voranfrage geäußert. Auf diese Stellungnahme dürfen wir verweisen. 

Die Erweiterung der Biogasanlage zur besseren Versorgung eines Teils der Schechener Haus-

halte sowie die Festsetzung zur Nutzung von Solarenergieanlagen entsprechen den Festle-

gungen des Ziels 6.2.1 des Landesentwicklungsprogramms Bayern und des Ziels B V 7.1 des 

Regionalplans Südostoberbayern (RP 18), wonach erneuerbare Energien dezentral in allen 

Teilräumen verstärkt zu erschließen und zu nutzen sind. 

Gem. Art. 6 Abs. 2 Nr. 7 Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG) soll das Landschafts-

bild Bayerns in seiner Vielfalt, Eigenart und Schönheit bewahrt werden. Gem. RP 18 B II 3.1 Z 

sind Vorhaben möglichst schonend in die Landschaft einzubinden. Auf Grund der solitären La-

ge der Anlage kommt der landschaftlichen Einbindung und der Baugestaltung der beiden neu-

en Gebäude eine besonders hohe Bedeutung zu. Die Gebäude sind dabei landschaftsscho-

nend und in einer umgebungsorientierten Baugestaltung zu integrieren. Die Planung ist diesbe-

züglich mit der unteren Bauaufsichts- und unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

 

Ergebnis 

Die o.g. Bauleitplanung steht bei Berücksichtigung des genannten Punkts den Erfordernissen 

der Raumordnung grundsätzlich nicht entgegen. 

 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
Stephanie Scherer  
Oberregierungsrätin 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Regierung von Oberbayern • 80534 München 

 
Dienstgebäude  Telefon Vermittlung E-Mail  
Maximilianstraße 39 
80538 München 

+49 89 2176-0  poststelle@reg-ob.bayern.de 
 

U4/U5 Lehel Telefax Internet 

Tram 16/19 Maxmonument +49 89 2176-2914 www.regierung.oberbayern.bayern.de 
 

 

 

 
 
  
Gemeinde Schechen 
Rosenheimer Str. 13 
83135 Schechen 
 

 

- per E-Mail sybille.neumeier@schechen.de - 
 
Bearbeitet von Telefon/Fax Zimmer E-Mail 

Stephanie Scherer +49 (89) 2176-2499 
+49 (89) 2176-402499 

4419 Stephanie.Scherer@reg-ob.bayern.de 

    
Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Geschäftszeichen München, 

 11.09.2023 ROB-2-8314.24_01_RO-22-13-3 12.09.2023 

 
 
Gemeinde Schechen, Landkreis Rosenheim; 
Bebauungsplan Hackguthalle Lohen; 
Voranfrage 
 
 
Sehr geehrte Frau Neumeier, 
 

 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 11.09.2023, in dem Sie um eine Bewertung 

der geplanten Hackguthalle für die Fernwärmeversorgung östlich von Lohen 

bitten. Diesbezüglich kommen wir zu folgender Einschätzung: 

 

Vorhaben 

Die Gemeinde Schechen plant auf dem Grundstück Fl.Nr. 559T, Gmkg. Marien-

berg östlich des Weilers Lohen und ca. 220 m entfernt vom südlichen Ortsrand 

von Schechen die Errichtung einer Anlage für die Wärmeversorgung von Lohen 

und von Teilen Schechens, die mit Hackschnitzeln betrieben werden soll. Neben 

der Erzeugung von Strom und Fernwärme aus der Hackschnitzelvergasung soll 

u.a. die Abwärme der Holzgasverbrennung beispielsweise für eine gewerbliche 

Trocknung (Getreide, Heu, Hackschnitzel etc.) genutzt werden. 

Der Planungsbereich ist ca. 0,4 ha groß und im rechtskräftigen Flächennut-

zungsplan der Gemeinde als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Im Falle 

einer Realisierung des Vorhabens ist die Aufstellung eines Bebauungsplans und 

die Festsetzung eines Sondergebiets mit der Zweckbestimmung „Energieerzeu-

gung/Fernwärme“ geplant. Dabei sollen folgende Nutzungen zugelassen wer-

den: 
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- technische Energieerzeugungs- und versorgungsanlagen 

- Räume für technische Energieerzeugungs- und versorgungsanlagen 

- Technik- und Anschlussräume 

- Lagerräume und -boxen 

- Trocknungsräume und -boxen 

- der Versorgungsanlage zugehörige einzelne Büro- und Nebenräume 

- der Versorgungsanlage zugehörige Maschinen-, Werkstatt-, Geräte- und Fahrzeugräu-

me  

- Aufstell-, Park-, Rangier- und Lagerflächen im Freien 

 

Ergebnis 

Die Errichtung einer Hackguthalle zur Wärmeversorgung östlich von Lohen steht den Erforder-

nissen der Raumordnung nicht entgegen. Der Flächennutzungsplan ist entsprechend der ge-

planten Nutzung zu ändern. 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
Stephanie Scherer  
Oberregierungsrätin 

 
 


